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Verhandelt zu Bremen, am 

Vor mir, dem Notar  Bremen,

erschienen heute:

r) für die Stadtgemeinde Bremen, im Folgenden "Bremen" genannt, vertreten durch

den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, gemäß 

z) für die Projektgesellschaft 6artenstadt Werdersee mbH & Co. KG in Bremen, im

Folgenden "PCW" genannt, mit dem Sitz Ahlker Dorfstraße 9,28279 Bremen, ein-

getragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Bremen

- dem Notar von Person bekannt -

geschäftsansässig 

handelnd als gesamtvertretungsberechtigte und von den Beschränkungen des

$ r8t BGB befreite Geschäftsführer der persönlich haftenden Cesellschafterin,

der PGW Beteiligungs CmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes

Bremen mit dem Sitz
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3) für die CEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen in Bremen, im Folgenden

"CEWOBA" genannt, mit dem Sitz Rembertiring z7,z9t95 Bremen,

handelnd als gemeinsam vertretungsberechtigte, zur Veräußerung und Belastung

von Grundstücken befugte und von den Beschränkungen des $ r8l BCB befreite

Prokuristen

Aufgrund Einsichtnahme  in das elektronische Handelsregister des

Amtsgerichts Bremen bestätige ich, der Notar, die vorstehenden Vertretungsberech-

tigungen.

erklärt, dass hinsichtlich der Vertretungsberechtigungen ein Beschluss

vom der PGW Beteiligungs CmbH gefasst ist, der als Anlage z beigefügt

wird.

Nach Belehrung bestätigten die Erschienenen vor Eintritt in die Beurkundung, dass we-

der der amtierende Notar noch eine mit ihm zur gemeinsamen Berufsausübung verbun-

dene Person außerhalb ihrer Amtstätigkeit in derselben Angelegenheit, die Cegenstand

dieser nachfolgenden Beurkundung ist, anwaltlich tätig geworden sind.

Die Erschienenen erklärten

Der Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass für das Recht zugunsten

der DFS, Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen, eingetragen in Abt. ll unter der lfd. Nr. r

des Grundbuches von Bremen  eine Löschungsbewilligung der

Berechtigten vorliegt bzw. die Löschung im Grundbuch erfolgt ist. Wenn bis zum

die vorstehenden Voraussetzungen nicht vorliegen, tritt die Bedingung end-

gültig nicht ein. Die PGW ist berechtigt, den Eintritt der Bedingung bis zum

zu erklären.
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Die Stadtgemeinde Bremen, Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee mbH &

Co. KC sowie GEWOBA Aktiengellschaft Wohnen und Bauen in Bremen schließen

hiermit den in der Anlage 3 beigefügten Städtebaulichen Vertrag zum

Bebauungsplan z45z und zur Vereinbarten Umlegung.

ln dem Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan z45z und zur Vereinbarten

Umlegung wird auf die nachfolgenden Anlagen Bezug genommen:

a) Bebauungsplanentwurf z45z für ein Cebiet in Bremen-Neustadt/Obervieland

zwischen Habenhauser Landstraße, Fellendsweg, Habenhauser Deich und

Fried hof H uc kel riede (Bea rbe itu n gssta nd: o4.o5.zot 7),

b) Grünordnungsplan zum Bebauungsplan Nr. z45z der Freien Hansestadt Bremen

Cartenstadt Werdersee - April 2017 - ,

c) Cestaltungshandbuch zum Bebauungsplan Nr. z4S2 - Mai zotT - ,

d) Planskizze der Altablagerungen Gartenstadt Werdersee Anlage S r9.r-1 vom

z8.o4.zot7,

e) Variantenvergleich Altablagerung Azr 8.oooz, B-Plan z4S2 in Bremen-

Huckelriede für den westlichen Teilbereich des Flurstückes r4 Anlage S tg.'t-z

vom 23.o4.2ot6.

f) Schreiben ifab lngenieurbüro für Altlasten und Bodenschutz

sel vom zu Umlagerung von Altablage-

rungsmaterialien auf das Flurstück

Diese unter a) bis f) aufgeführten Urkunden sind Gegenstand der Urkunde vom

Der lnhalt dieser Urkunde ist den Parteien bekannt. Diese liegt bei Beurkundung

in Urschrift vor. Die Parteien verzichten auf das Verlesen und das Beifügen diese

Urkunde zuder heutigen Urkunde.

z.
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3. Der Notar wird angewiesen, jeweils folgende Ausfertigungen zu erstellen:

Der Notar wird weiter angewiesen, jeweils folgende Abschriften zu erstellen:

4. Erfüllungsort und Cerichtsstand ist Bremen

5. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform, wenn nicht notarielle

Form vorgeschrieben ist; die Textform ist ausgeschlossen. Dies gilt auch für Än-

derungen dieser Bestimmung.

6. Sollte diese Vertrag in Teilen oder vollständig unwirksam sein oder Lücken

enthalten, so verpflichten sich die Parteien zu einer Regelung, die den städtebau-

lichen und wirtschaftlichen Zielen am nächsten kommt.

7. PGW und CEWOBA verpflichten sich, die Regelungen dieses Vertrages an Rechts-

nachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben. PGW und GEWOBA

werden von ihren jeweiligen Verpflichtungen erst dann frei, wenn die Stadt zu-

stimmt. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Rechtsnachfolger nach Ein-

schätzung der Stadt zur Erfüllung bereit und in der Lage ist. ln diesem Vertrag

spez iell getroffene Rechtsnachfol geregel u n gen gehen vor.

Auf Antrag einer Partei wird die Urkunde als pdf versandt.
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Das Protokoll nebst den Anlagen r bis 3 wurde vorgelesen, die Zeichnungen und Lagepläne

vorgelegt und erörtert alles genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben:



Freie
Hansestadt
Bremen

4,l*b(

Der Senator
für Umwelt, Bau und Verkehr

\

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr . Contrescarpe 72 . 281 95 Bremen

Vollmacht
ln der Angelegenheit

,,Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan 2452 (Gaftenstadt Werdersee) und zur Ver-
einbarten Umlegung"

erteile ich

gemeinsam die ausdrückliche Vollmacht, für den Abschluss und die Beurkundung des v.g. Städte-
baulichen Vertrags

mit der Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee mbH & Co. KG und der GEWOBA Aktiengesell-
schaft Wohnen und Bauen

u und Verkehr als Vertragspartei zu vertreten
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&D¡enstgebäude
Contrescarpe 72
281 95 Bremen

Eingang
Contrescarpe 72
28195 Bremen

/ Straßenbahn Poststelle:
I (0421) 381
F (0421) 361Herdentor

Hochgarage Herdentor
Hochgarage Am Hauptbahnhof

Internet: hllp!ry14t¡44/. baugrïlyle[. bte!0qLdei

D¡enstle¡stungen und lnformationen der Verwaltung unter Tel: (0421) 361-0,

E
E-mail



Mr\

Niederschr¡ft über die Gesel lschafterversam mlun g

der

PGW Beteiligungs GmbH

(Amtsgericht Bremen

Unter Verzicht auf alle Form- und Fristvorschriften hält die alleinige Cesellschafterin der

pGW Beteiligungs GmbH eine Gesellschafterversammlung ab und beschließt folgendes:

.



An lage 3

Städtebau I icher Vertraq
zum Bebauunqsplan 2452 und

zur Vereinbarten Umlequnq

der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch den Senator für Umwelt, Bau und Verkehr,
Contrescarpe 72, 28195 Bremen,

- nachfolgend Bremen oder Stadt genannt -,

und der

Projektgesellschaft Gartenstadt Werdersee mbH& Co. KG, Ahlker Dorfstraße 9,28279
Bremen, vertreten durch die Geschäftsführer,

-nachfolgend PGW genannt -,

und der

GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Rembertiring 27, 28195 Bremen,
vertreten durch den Vorstand,

- nachfolgend GEWOBA genannt -
Bremen, PGW und GEWOBA zusammen werden nachfolgend als Parteien bezeichnet.

Präambel

L Die Stadtgemeinde Bremen hat am 30.09.2013 einen Planaufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan 2452 gefasst, um im Rahmen der Bremer Wohnungsbauoffensive ein
bedeutendes und prioritäres neues Wohngebiet im Rahmen der lnnenentwicklung zu
realisieren. Der Entwurf des Bebauungsplans wurde in der Zeit vom 26.09.2016 bis zum
28.10.2016 nach $ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Der zum Satzungsbeschluss
vorbereitete Entwurf des Bebauungsplans ist diesem Städtebaulichen Vertrag als Anlage P1
beigefügt (nachfolgend: ,,Bebauungsplan"). Die in diesem Vertrag nachfolgend aufgeführten
Anlagen P1, S14.1, S 15.1, S 19.1-1, S 19.1-2 und S19.1-3 sind Gegenstand der
Bezugsurkunde vom

ll. Das Eigentum am Plangebiet ist zurzeit in unterschiedlicher Hand. Der PGW stehen
Grundstucksflächen zur Verfügung, die von den Gesellschaftern der PGW, der lnterhomes
AG und der Projektgesellschaft Gartenstadt Habenhausen mbH (PGH - bestehend aus den
Unternehmensstämmen Gebrüder Rausch GmbH & Co KG und Dr. Hübotter Grundstücks
GmbH), von den bisherigen Eigentümern gekauft worden sind.

lm Eigentum der Stadt stehen im Wesentlichen Grundstücke im Nordosten und im
Südwesten des Plangebietes sowie die Flächen der Habenhauser Landstraße sowie am
Rande des Plangebiets liegende Flächen, die dezeit Grünanlagen sind und darüber hinaus



im westlichen Teil vom Fellendsweg kommend eine Erschließungsfläche zum südlichen
grünen Anger hin. Die GEWOBA wird den gesamten geförderten Wohnungsbau realisieren,
verfügt aber bisher nicht über Grundstücke im Plangebiet.

lll. Die Parteien sind an einer zügigen Umsetzung des Projektes ,,Gartenstadt Werdersee"
interessiert. Sie streben an, die einzelnen Umsetzungsschritte zur Realisierung des
Projektes durch eine enge, vorrangig auch auf eine zeitliche Optimierung ausgerichtete
Zusammenarbeit mit den Bremischen Dienststellen zu sichern. Zur Veruvirklichung der
angestrebten städtebaulichen Konzeption und zur Ordnung der Grundstückssituation ist ein

Zusammenwirken der Parteien erforderlich, das sich an den Regeln einer Umlegung nach

dem Baugesetzbuch orientiert (,,Verein barte U m leg u ng").

lY. Zur Beschreibung des Verfahrensstandes, des angestrebten gemeinsamen Vorgehens
sowie zur Regelung von Kostenfragen wurde am 22.12.2015 eine ,,Gemeinsame
Absichtserklärung" zwischen der Stadt, der GEWOBA und der PGH sowie der Interhomes
AG verabschiedet. Die PGH und die lnterhomes AG sind Gesellschafter der PGW. Die

damals noch nicht gegründete PGW konnte noch nicht Partei sein. Die lnhalte der
Gemeinsamen Absichtserklärung haben nachfolgend das weitere Verfahren mit geleitet und

dienen grundsätzlich auch in den nun abzuschließenden Verträgen als Grundlage.
Zwischenzeitlich haben sich allerdings Veränderungen ergeben, die dazu führen, dass die

lnhalte der Gemeinsamen Absichtserklärung fortentwickelt worden sind.

V. Zur verbindlichen Umsetzung der Vereinbarten Umlegung, zur dauerhaften Sicherung der

verfolgten Ziele und zur Regelung weiterer damit zusammenhängender Fragen schließen die

Parteien den vorliegenden ,,Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan 2452 und zur
Vereinbarten Umlegung" sowie einen ,,Grundstückskaufvertrag"(die beiden Verträge werden
nachfolgend unter dem Begriff ,,Vertragswerk" zusammengefasst). Da die Verträge auf dem

Konzept der Vereinbarten Umlegung beruhen und Grundstücksgeschäfte berührt sind, wird

das Vertragswerk notariell beurkundet.

Vl. lm Grundstückskaufvertrag verkauft die Stadt ihre jeweiligen Flächen an die PGW und an

die GEWOBA.

Vll. lm Grundstückskaufuertrag ist keine ins Einzelne gehende Regelung zur Übertragung
der Erschließungsflächen, die derzeit noch im Eigentum der PGW stehen, an die Stadt
enthalten.

Die Venruirklichung des Vorhabens erfolgt voraussichtlich in mindestens drei Schritten, die in

der Anlage 54 dargestellt sind. Für jeden dieser drei Schritte wird die PGW mit der Stadt
einen gesonderten Erschließungsvertrag abschließen. ln diesen Erschließungsverträgen
werden die Einzelheiten zur Herstellung der Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen und

Grünflächen) geregelt.

Die Kosten für die Herstellung der Erschließungsanlagen sind bei der Ermittlung des
Kaufpreises entsprechend den G ru ndsätzen der verein barten U m leg u ng berücksichtigt
worden.

Es werden ein Übertragungsvertrag oder mehrere Übertragungsverträge geschlossen, die

die übertragungspflichien konkretisieren. lm Vollzug des jeweiligen Übertragungsvertrags



erwirbt die Stadt Eigentum an den Erschließungsanlagen (Verkehrsflächen und
Grünanlagen).

Konkrete Vorgaben für diese Verträge folgen aus $ 18 des vorliegenden Städtebaulichen
Vertrages.

Die externen Ausgleichsflächen stehen þereits im Eigentum der Stadt und verbleiben dort.

Vlll. Die Entwicklung der Gartenstadt Werdersee erfolgt im Rahmen der Vereinbarten
Umlegung, welche durch die Gemeinsame Absichtserklärung, den vorliegenden
Städtebaulichen Vertrag und den Grundstückskaufvertrag beschrieben und geregelt wird.
Hieran sind die Stadt, die PGW und die GEWOBA beteiligt. Durch den Bebauungsplan und
im Rahmen des Vertragswerkes erfolgen umfangreiche und detaillierte Festlegungen zur
Erstellung der Gartenstadt Werdersee einschließlich der Wohngebäude und der
Erschließungsanlagen. Vor diesem Hintergrund - der Vereinbarten Umlegung, der
feststehenden Grundstücke, der begrenzlen Zahl der Eigentümer und der Bauwilligen (PGW
und GEWOBA) - sowie der umfangreichen Sicherungen innerhalb der verschiedenen
zusammenwirkenden Regelungen in Bebauungsplan, Städtebaulichem Vertrag und
Grundstückskaufvertrag ist davon auszugehen, dass für bauaufsichtliche Verfahren das
Erfordernis eines Baugrundstúcks erfüllt ist, wenn die Bauvorlagen eine notarielle
Bescheinigung enthalten, dass die für die Bildung des Baugrundstücks durch Eintragung im

Grundbuchblatt erforderlichen Unterlagen beim Grundbuchamt eingereicht worden sind.
Voraussetzung in Freistellungsverfahren ist, dass das jeweilige Vorhaben alle Vorgaben des
Bebauungsplans und des Städtebaulichen Vedrages erfüllt und
Abweichungsentscheidungen oder Ausnahmen und Befreiungen nicht erforderlich sind. Ein

Baugrundstück ist hingegen nicht gegeben, wenn das Grundbuchamt die Zubuchung von
Miteigentumsanteilen ablehnt.

s1
Kostentragung fü r Bauleitplan ung

lm Zuge der Projektentwicklung und des Bauleitplanverfahrens wurden bzw. werden durch
Bremen verschiedene Gutachten und weitere Dienstleistungen beauftragt. Folgendes wird
hinsichtlich der Kosten vereinbart: Die Kosten für folgende Gutachten/Dienstleistungen wird
zunächst Bremen tragen bzw. hat zunächst Bremen getragen:

- Verkehrsgutachten und Planung Verkehrsanlagen

Anbindung Habenhauser Landstraße
Mobilität, Carsharing
Auswirkungen auf Nachbarschaft Habenhausen und Neustadt

- Lärmgutachten

Fluglärm
Verkehrslärm
Gewerbelärm

- Gutachten zu Natur- und Landschaftsschutz, insbes. Artenschutz

Ökologische Bewertung des Bestandes
Ei ng riffsJAusg leichskonzept; Beg rü nu ngskonzept
Grünordnungsplan

a

a

a

a

a



- Bodengutachten, insbes. Tongrube und geologisches Gutachten

- hydrologisches Gutachten
- Gutachten für ein Energiekonzept
- Städtebauliche Planung
- Freianlagenplanung
- Projektsteuerung (Termin- und Kostenkontrolle, Technisch integrierter Gesamtplan)
- Beteiligungsprozess

s2
Vertragsgebiet

Das Vertragsgebiet besteht aus dem Gebiet des Bebauungsplans 2452 (,,Garlenstadtgebiet",
Anlage P1) und aus dem Gebiet der externen Ausgleichsflächen (,,Ausgleichsgebiet",

Anlage 52) (,,Vertragsgebiet").

s3
Vorhaben/Projekt

lm Planbereich soll ein durchgrüntes urbanes Wohngebiet mit ca. 590 Wohneinheiten
entstehen. Das Quartier wird als ,,Gartenstadt Werdersee" bezeichnet, um die hohen
Anforderungen an die Nutzungsstruktur und an die bauliche sowie freiraumplanerische
Gestaltung schon im Namen des Quartiers zu betonen.

Grundlage für den Bebauungsplan 2452 ist das in einem Gutachterverfahren prämierte

städtebauliche Konzept der Architekten DeZwarteHond, Köln / Rotterdam und der
Landschaftsarchitekten urbane gestalt, Köln.

So soll mit dem vorgelegten Entwurf einerseits Bezug auf das traditionelle Gartenstadtmodell
genommen und andererseits eine zeitgemäße ortsspezifische Lösung für den Wohnstandort
mit vielfältigen Wohnungsangeboten geschaffen werden.Die stadträumlichen Qualitäten der
Gartenstadt werden durch ein ausgewogenes Verhältnis von Freiraum und baulicher Dichte
erzielt. Damit kann ein weiterer Flächenverbrauch im Außenbereich vermieden und die

vorhandene lnfrastruktur im lnnenbereich bestmöglich genutzt werden. ln der Gartenstadt
sollen die öffentlichen und privaten Grünflächen in ihrer Qualität und Funktion attraktiv
gestaltet und vernetzt werden. Die Grünflächen dienen der Erholung und dem Spiel, aber
auch dem Natur- und Klimaschutz.Darüber hinaus sollen in der Gartenstadt auch Angebote
mit bezahlbaren Wohnungen für Haushalte mit kleineren bis mittleren Einkommen
geschaffen und eine soziale Mischung im Quartier erreicht werden. Zur Absicherung dieser
Leitziele sind entsprechend dem Senatsbeschluss vom 6. September 2012 bindend
mindestens 25o/o der Wohneinheiten für den geförderten Wohnungsbau bereitzustellen. Die

GEWOBA beabsichtigt als Partner für den geförderten Wohnungsbau einen Anteil von ca. 30
o/o fur dieses Segment umzusetzen.



s4
Zeitlicher Ablauf der Baumaßnahmen

Der zeitliche Ablauf der Maßnahmen erfolgt gemäß dem Lageplanund den darin enthaltenen
Zeitangaben (Anlage 54).Die Parteien können den Zeitablauf, also die Anlage 54, durch
ausdrückliche einfachschriftliche Úbereinkunft ohne Beachtung der notariellen Form ändern.
Die Grünanlagen sind spätestens im Zuge der Errichtung des dritten Bauabschnitts
herzustellen.

s5
Mobilität

5.1 Bei der Errichtung von Tiefgaragen durch PGW und Gewoba ist durch bauliche
Vorkehrungen (2.8. Räume für elektrische Anlagen, Kabelkanäle etc.) zu
ermöglichen, dass später elektrische Ladevorrichtungen für mindestens l0 o/o der
Wohnungen je Gebäude (aufzurunden) geschaffen werden können.

52 Bei der Errichtung der Wohnhäuser wird PGW ihren Kunden als Sondenivunsch
anbieten, deren Stellplätze mit baulichen Vorkehrungen für eine elektrische
Ladevorrichtung auszurüsten. Um komplizierte Abrechnungsverfahrenzu vermeiden,
empfiehlt es sich, hierfür Anschlussmöglichkeiten vorzusehen, wonach die
Ladevorrichtungen an den Stellplätzen an das jeweilige Leitungsnetz des
zugehörigen Wohnhauses angeschlossen werden können, so dass die Abrechnung
über den Stromzähler des Wohnhauses erfolgt.

5.3 Beim Verkauf von Grundstücken und im Rahmen etwaiger Teilungen nach dem
Wohnungseigentumsgesetz ist sicherzustellen, dass die rechtlichen Voraussetzungen
für einzelne Eigentümer bestehen, gegenüber der Eigentümergemeinschaft und
gegenüber den anderen Eigentümernzu verlangen, dass der einzelne Eigentümer
auf eigene Kosten eine Ladevorrichtung an seinem Stellplatz schafft.

5.4 Bei der Planung und Errichtung der Erschließungsanlagen wird die PGW an
zumindest einer Stelle die baulichen Voraussetzungen schaffen, dass dort Car-
Sharing-Plätze im öffentlichen Raum angeboten werden können. Die Anrechnung von
Car-Sharing-Plätzen im privaten Raum auf die Ermittlung des Stellplatzbedarfs folgt
den allgemeinen Regelungen über Mobilitätskonzepte. Die Vertragsparteien gehen
auf Grund bestehender Regelungen davon aus, dass eine Anrechnung eines Car-
Sharing-Platzes auf die privaten Stellplätze im Verhältnis 1:5 erfolgen wird. Die
genaue Berechnung erfolgt anhand der allgemeinen Regelungen.

5.5 Bei der Planung und Errichtung der Erschließungsanlagen wird die PGW an
zumindest einer Stelle die Voraussetzungen schaffen, dort eine Ladevorrichtung mit
zwei Stellplätzen für Elektroautos im öffentlichen Raum zu errichten.

s6
G eförde rte r Wo h n u n g s ba u/S ozia lwoh n u n gsq u ote

Der Beschluss der Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung und
Energie vom 14.03.2013 enthält Regelungen zur Umsetzung einer
Sozialwohnungsquote. Für die Gartenstadt Werdersee vereinbaren die Stadt und
GEWOBA auf dieser Grundlage folgendes: Mindestens 25 % der errichteten

6.1



Wohneinheiten (bei einer zur Zeit angenommenen Gesamtzahl von 590
Wohneinheiten wären dies 148 Wohneinheiten) im Gebiet der Gartenstadt Werdersee
sind als Sozialwohnungenherzustellen (,,Sozialwohnungsquote"), davon 20%fur
Haushalte, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind (,,Wohnungsnotstandsquote").
Die Mietgemeinschaften und die Baugemeinschaften müssen keine Wohnungen für
Wohnungsnotstandsfälle bereitstellen.

Die Flächen, auf denen die Sozialwohnungen entstehen sollen, sind auf dem als
Anlage S 6.1beigefügten Lageplan gekennzeichnet. Die Sozialwohnungen sind nach
den jeweils geltenden Förderbedingungen für sozial geförderten Wohnungsbau zu
errichten.

Die zur Nutzung für Mietgemeinschaften vorgesehenen Wohnungen sind zur
Erfüllung der 25 %- Sozialwohnungsquote geeignet, soweit die allgemeinen
Fördervoraussetzu ngen vorliegen

6.2 Die GEWOBA wird die 148 Wohneinheiten als öffentlich geförderten Wohnungsbau
errichten. Daruber hinaus wird die GEWOBA weitere circa 50 Wohneinheiten
errichten, die nach dem gemeinsamen Willen von Stadt und GEWOBA ebenfalls als
öffentl ich geförderte Wohnein heiten hergestel lt werden sol len.

Die GEWOBA wird beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr einen
genehmigungsfähigen Förderantrag entsprechend dem dort erhältlichen ,,Merkblatt
zu geltenden Förderbedingungen" stellen. Spätestens bei Bezugsfertigkeit wird die
GEWOBA einen Fördervertrag mit der Bremer Aufbau-Bank GmbH abschließen.

6.3

6.4 Der zeitliche Ablauf der Baumaßnahmen richtet sich nach $ 4 des vorliegenden
Vertrages mit seinen Anlagen. Aus Anlage 54. ergeben sich die einzelnen Phasen
der Baumaßnahmen. Auf der Grundlage der Anlage 54. gehen die Parteien davon
aus, dass die Gebäude für die Sozialwohnungen zeitlich vor den übrigen
Wohneinheiten begonnen werden und die Sozialwohnungen entsprechend am
örtlichen Wohnungsmarkt angeboten werden können (vgl. nachstehenden S 21.3).
Bei diesem Ablauf ist eine Regelung zu den Veftragsstrafen entbehrlich, sie wird
lediglich für den Fall von Abweichungen vom geplanten zeitlichen Ablauf
aufgenommen.



7.1

7.2

s7
Baugemei nschaften ; Mietgemei nschaften

Eine Fläche direkt nördlich der Habenhauser Landstraße ist für die Bebauung durch
eine Baugemeinschaft vorgesehen. Sie ist in der Anlage 54 mit M.1 markiert.

Die PGW stellt diese Fläche bis spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der im
Bauabschnitt ,,4" durch die GEWOBA erstellten Häuser dem Senator für Umwelt, Bau

und Verkehr (Koordinierungsstelle für Gemeinschaftliches Wohnen)für
Baugemei nschaften zu r Verf üg u ng. Besitz und Verkeh rssicherungspfl icht blei ben bei

der PGW. Die Koordinierungsstelle für Gemeinschaftliches Wohnen ist verantwortlich
für die Führung des Verfahrens und trägt seine Kosten. Die Bewerber tragen ihre

Kosten selbst, desgleichen die Eigentümerin und der Ortsbeirat. Die PGW ist
verpflichtet, das Grundstück an die Baugemeinschaft nach erfolgtem Zuschlag baureif
und voll erschlossen zum Festpreis nach dem Verkehrswertverfahren von
Geoinformation Bremen für ein voll erschlossenes Grundstück zu verkaufen.
Verbindliche Eckpunkte der Ausschreibung sind:

a) Verfahrensablauf: siehe Anlage 57.2'1

b) Kriterien für die Auswahl der Baugemeinschaft sind nur folgende: siehe
Anlage 57.2-2

c) Paritätische Besetzung des Auswahlgremiums, Stimmenverteilung (je eine
Stimme): Eigentümerin, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
(Koordinierungsstelle für Gemeinschaftliches Wohnen), Ortsbeirat Neustadt.

Die jeweiligen Parteien können unabhängig von der Stimmenverteilung mit
jeweils bis zu drei Personen am Auswahlgremium teilnehmen. Zusätzlich kann
der Leiter bzw. die Leiterin des Ortsamtes NeustadtA/t/oltmershausen
teilnehmen, welcher bzw. welche jedoch kein Stimmrecht hat.

Die einzelnen Kriterien werden von den Mitgliedern des Auswahlgremiums
bepunktet. Den Zuschlag erhält die Bewerbung, die die höchste Punktzahl
erreicht hat. Bei nur einer Bewerbung dient die Bepunktung nicht der
Erstellung einer Rangfolge und damit der Auswahl des Siegers, sondern nur
der Sicherung einer gewissen Mindestqualität. Der Zuschlag darf, gleich ob

nur eine Bewerbung vorliegt oder mehrere, nur erteilt Werden, wenn eine vom
Auswah lg rem iu m zuvor festgelegte M indestpunktzah I erreicht ist.

Bei ordnungsgemäßer Einladung ist das Auswahlgremium auch dann
þeschlussfähig, wenn eine Partei nicht erscheint oder keine Stimme abgibt.

d) Obligatorisches Anhandgabeentgelt von 3 7o, das bei Zuschlag von der
Baugemeinschaft an die PGW zu zahlen ist. Bei Umsetzung erfolgt eine
Verrechnung mit dem Kaufpreis. Bei ,,Abspringen" der Baugemeinschaft, d.h.

bei schuldhafter Nichterfüllung des Vertrages durch die Baugemeinschaft,
verbleibt das Anhandgabeentgelt beim Grundstückseigentümer. Ob eine
schuldhafte Nichterfüllung des Vertrages vorliegt, entscheidet der Senator für
Umwelt, Bau und Verkehr (Koordinierungsstelle für Gemeinschaftliches
Wohnen) nach Stellungnahme der PGW.

Sollten Baugemeinschaften unverschuldet die zeitlichen Vorgaben des
Verfahrensablaufs nicht einhalten, So wird der Zeitraum bis zum Abschluss
des Kaufvertrages von der Koord i nieru ngsstelle fü r Gemei nschaftliches
Wohnen im Benehmen mit der PGW und den Baugemeinschaften verlängert,
wobei dies nicht zu unbilligen Verzögerungen zu Lasten der anderen, sich um

den Zuschlag bemühenden Baugemeinschaften führen darf.



7.3

e) Finanzierungsnachweis nicht nötig, da Anhandgabeentgelt ausreichend.

f) Pflicht der Baugemeinschaft, ein Angebot der PGW für die Durchführung der
Baumaßnahmen einzuholen, Pflicht der PGW, die Anfrage der
Baugemeinschaft zu prüfen und zu beantworten (keine Pflicht zur Akzeptanz).

Wird innerhalb von 11 Monaten nach Ende der Bewerbungsfrist þzw. nach Ende der
gem S 7.2 d, zweiter Absatz, verlängerten Frist kein Kaufvertrag mit einer
Baugemeinschaft geschlossen, etwa weil keine Baugemeinschaft sich beworben hat
oder keine Baugemeinschaft die Eckpunktkriterien erfüllte, so verbleibt diese Fläche
bei der PGW.

7.4 Regelungen für eine Mietgemeinschaft

Eine Fläche nördlich der Ringstraße auf dem bisherigen städtischen Gelände ist für
die Bebauung durch die GEWOBA für eine Mietgemeinschaft vorgesehen. Sie ist in
der Anlage 54 mit ,,G.2"markiert.Die GEWOBA stellt diese Flãche spätestens ein
Jahr nach Bezugsfertigkeit der im Baufeld ,,G" durch die GEWOBA erstellten Häuser
dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Koordinierungsstelle für
Gemeinschaftliches Wohnen) zur Ausschreibung für Mietgemeinschaften zur
Verfügung. Besitz und Verkehrssicherungspflicht bleiben bei der GEWOBA. Die
Koordinierungsstelle für Gemeinschaftliches Wohnen ist verantwortlich für die
Führung des Verfahrens. Die GEWOBA ist verpflichtet, die betreffenden
Wohneinheiten an die Mietgemeinschaft nach erfolgtem Zuschlag zu vermieten.
Verbindliche Eckpunkte der Ausschreibung sind:

a) Der Verfahrensablauf wird zwischen der Koordinierungsstellefür
Gemeinschaftliches Wohnen und der GEWOBA angelehnt n das Verfahren

 ausgearbeitet,

b) Kriterien für die Auswahl der Mietgemeinschaft sind nur folgende: siehe
Anlage 57.4.

c) Für das Projekt können sich auch Mietwohngemeinschaften bewerben, die
realisieren wollen.

d) Sollte eine Mietgemeinschaft den vorgegebenen Verfahrensablauf (oben
Buchst. a) und die darin vorgegebenen zeitlichen Vorgaben nicht einhalten, so
kann die GEWOBA die betreffende Mietwohneinheit andenrueitig und
unabhängig von der Ausschreibung frei vermieten. Sollte eine
Mietgemeinschaft unverschuldet die zeitlichen Vorgaben des
Verfahrensablaufs nicht einhalten, so wird der Zeitraum bis zum Abschluss
des Mietvertrages von der Koord i nieru ngsstel le fü r Gemei nschaftliches
Wohnen im Benehmen mit der GEWOBA und der Mietgemeinschaft
verlängert, wobei dies nicht zu unbilligen Verzögerungen zu Lasten der
anderen, sich um den Zuschlag bemühenden Mietgemeinschaften gehen darf.

s8
Kindertagesstätte

Die Stadt sieht im Bereich der in AnlageS8mit,,C" gekennzeichneten Fläche Bedarf
an einer Kindertagesstätte mit Plätzen für mindestens 100 Kinder, davon zwei
Gruppen U3 und vier Gruppen Ü3.
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8.2 Die GEWOBA wird in den durch sie zu erstellenden Gebäuden Räumlichkeiten und
Außenflächen herstellen, die für die Einrichtung einer Kindeftagesstätte in
entsprechender Größe geeignet sind. Die Errichtung der Kita soll bis zur
Fertigstel I u ng von 300 Wohnei n heiten fertiggestel lt sei n.

8.3 Eine verbindliche Bedarfsaussage wird die Stadt bis zum Ende des ersten Quartals
2018 treffen und GEWOBA mitteilen. Eine Verpflichtung zur Herstellung von
Räumlichkeiten und Außenflächen gemäß $ 8.2 besteht seitens der GEWOBA erst
nach dieser Bedarfsaussage.

se
Einzelhandel

Es wird eine kleinteilige Nutzungsstruktur zur Versorgung des Gebietes im Bereich der

Baufelder WA 7, Ml 1 und Ml 2 angestrebt. Daher sollten in den Erdgeschosslagen

Nutzflächen vorgesehen werden, die eine flexible und nachhaltige Einzelhandelsstruktur

sowie Nutzungen zulässt, die zur Belebung der Straßenzüge beitragen.Unabhängig davon

sind die Vertragsparteien sich einig, dass nach den Festsetzungen des Bebauungsplans

auch ein Verbrauchermarkt mit bis zu 800 qm Verkaufsfläche zulässig ist.

sr0
Gemeinbedarfsfläche Schule

10.1 lm Bebauungsplan ist im westlichen Bereich eine Fläche für den Gemeinbedarf mit

der Zweckbestimmung ,,Schule" festgesetzt (nachfolgend: ,,Schulfläche"). Diese
Fläche steht derzeit im Eigentum der PGW.

10.2 Ob die Schulfläche zumZwecke der Errichtung und des Betriebs einer Schule durch
die Stadt in Anspruch genommen wird, steht zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des
vorliegenden Städtebaulichen Vertrages nicht endgültig fest. Eine alternative Nutzung
kann derzeit nicht verbindlich festgelegt werden, da hierfür eine Anderung des
Bebau ungs plans 2452 erforderlich wäre.

10.3 Vor diesem Hintergrund vereinbaren die PGW und die Stadt im

Grundstückskaufvertrag Regelungen im Hinblick auf die Schulfläche

s 1r

Müll/Entsorgung

11.1 Grundsätzlich streben die Stadt und die PGW die lnstallation eines Unterflursystems
an, um ein effizientes sowie barrierefreies Entsorgungssystem bei attraktiver
Wohnumfeldgestaltung zu gewährleisten.

11.2 Der in den Gebäuden der GEWOBA anfallende Hausmüll (Restmüll, Bioabfall, gelbe

Tonne/gelber Sack, Altpapier) ist nicht im angedachten Unterflursystem, sondern in

eigenen, in den Gebäuden vorzusehenden Anlagen zu entsorgen. Die in den



Gebäuden der GEWOBA zu errichtenden Müllstandplätze für Container stehen im

Alleineigentum der G EWOBA.

11.3 Vor Herstellung der Anlagen für die Müllentsorgung, ggf. des Unterflursystems sowie
des Containersystems sind die Voraussetzungen und Vorgaben der EKO Entsorgung
Kommunal bzw. deren Rechtsnachfolger für die Entsorgung zu berücksichtigen und
abzustimmen.

sr2
Gemeinschaftliche Anlagen

12.1 Folgende Anlagen gemäß Anlage 512.1 dienen als infrastrukturelle
Gemeinschaftsanlagen jeweils Teilen des Gebietes der Gartenstadt Werdersee

a) Mulden-Rigolen-Systeme auf den im Osten des Gartenstadtgebiets liegenden
Grundstücken (in Anlage S12.1 magentafarben markiert) und

b) Entwässerungsrinnen und -leitungen auf privaten Flächen (in Anlage
512.1grün markiert) .

Die Entwässerungsrinnen und -leitungen (vorstehend b) dienen nur der
Entwässerung der Dachflächen der Wohngebäude, nicht aber der Entwässerung von
Carportanlagen.

12.2 Die PGW wird den Verkauf an Enderwerber so durchführen, dass nach Realteilung
der jeweiligen Baufelder auf diesen Wohnungseigentumsgemeinschaften gebildet
werden, die jeweils bestimmte Teile des Gebietes der Gartenstadt Werdersee
umfassen. ln den Regelungen der Wohnungseigentumsgemeinschaften, ggf. auch in

den Teilungserklärungen, ist sicherzustellen, dass die Stadt einen Ansprechpartner
für die jeweilige Gemeinschaftsanlage hat, an den sie sich wenden kann. Dies ist der
jeweil i ge Verwalter der Woh n u ngsei gentum sgemei nschaft .

Die Flächen mit infrastrukturellen Gemeinschaftsanlagen werden als eigene
Flurstücke vermessen und werden den einzelnen Eigentumern der jeweiligen

Wohnungseigentumsgemeinschaft als Bruchteilseigentum so zugeordnet, dass die
Miteigentumsanteile nicht auf einem eigenen Grundbuchblatt, sondern als
zugebuchter Miteigentumsanteil nach $ 3 Abs. 4 ff. Grundbuchordnung bei dem
jeweiligen Sondereigentum (Wohnungseigentum) eingetragen werden.

Das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaftzu verlangen, wird ausgeschlossen und
ins Grundbuch eingetragen.

Das Bruchteilseigentuman den Flächen für die Gemeinschaftsanlagen darf im
Verhältnis des Miteigentumsanteils dem angrenzenden Baugrundstück für die
Ermittlung der GRZ angerechnet werden. Für die Nutzung für Abstandsflächen kann
die Eintragung von Baulasten nötig sein.

12.3 Für die Gemeinschaftsanlagen der Geschosswohnungsanlagen ist der jeweilige

Eigentümer der Geschosswohnungsanlage bzw. die
Woh n u ng sei ge ntü m e rg emei n sch aft ve ra ntwo rtl ich.

12.4 Privat genutzte Ver- und Entsorgungsleitungen dürfen im öffentlichen Grund
entsprechend den geltenden rechtlichen Regelungen verlegt werden. Entsprechende,



eventuell notwendige Baulasten und Dienstbarkeiten sind seitens Bremen auf
Anforderung zu bewilligen.

sr3
Arc h ite ktu rwettbewerbe ; Qu a I ifiz i e ru n gsve rfa h re n

13.1 Für Vorhaben auf den in der Anlage Sl3.l bezeichneten Flächen bzw. Teilen dieser
Flächen A4, K1lL2, C1iC3, F und G sind Architekturuvettbewerbe bzw.
Qualifizierungsverfahren durchzuführen.

132 l)r ra lifizierun osverfahren Einoanosbou rrl' Rarfelder A4 C1lC3 und K1ll2

Die Parteien sind sich darüber einig, dass für den Eingangsboulevard (Planstraße A)
eine architektonische Qualitätssicherung notwendig ist, um ein stimmiges Bild der
Gartenstadt Werdersee zu entwickeln. Der besondere Gestaltungsanspruch soll sich
hier auch auf die Außenanlagen und den Straßenraum beziehen.

Entsprechend der Anlage S13.1soll für die beschriebenen Baufelder, die räumlich
um den Boulevard angeordnet sind, ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb mit
hochbaulichem und städtebaulichem ldeenteil nach $ 3 Abs. 3 der Richtlinie fur
Planungswettbewerbe (RPW 2013) durchgeführt werden. lm Rahmen der
Weiterbeauftragung der Preisträger soll laufend eine kooperative Beratung durch die
Jury erfolgen.

Die Anzahl der Teilnehmer soll acht Büros umfassen. Die Auswahl der Teilnehmer ist
einvernehmlich zwischen der PGW, GEWOBA und der Stadt abzustimmen. Der
durch die Teilnehmer zu erbringende Leistungsumfang bezieht sich im Wesentlichen
auf die Ausformulierung der Baukörper, Fassaden, Dachformen und Vorzonen. Der
Detaillierungsgrad ist auf die Baukörper der Geschosswohnungsbauten und
Reihenhäuser abzustellen. Die Breite/Tiefe und Grundrisse der Reihen- und
Doppelhäuser gibt die PGW vor.

13.3 Verfahren für das Baufeld F:

Das Baufeld F ermöglicht aufgrund der zurückhaltenden Festsetzungen im
Bebauungsplan Entwicklungspotential zur Ausformulierung einer städtebaulichen und
architektonischen Lösung. Aufgrund der Größe und Bedeutung am Deich wird für
diesen Standort ein Realisierungswettbewerb (entsprechend der Richtlinie für
Planungswettbewerbe RPW in der Fassung vom 31.03.2013) mit mind. fünf
Teilnehmern vereinbart.

Bei der Auslobung soll der südlich gelegene Baukörper, der weitestgehend in seiner
Lage bestimmt ist, in die Bearbeitung (2.8. als ldeenteil oder konzeptionell) mit
einbezogen werden. Die Teilnehmer sind einvernehmlich zwischen der PGW und der
Stadt abzustimmen.

13.4 Verfahren für das Baufeld G:

Für den Geschosswohnungsbau der GEWOBA soll ebenfalls ein
Wettbewerbsverfahren nach RPW 2013 mit mind. fünf Teilnehmern ausgelobt
werden. Die Teilnehmer sind einvernehmlich zwischen der GEWOBA und der Stadt
abzustimmen.



13.5 Durchführuno der hren

Für die Durchftlhrung und Verfahrensbetreuung haben PGW und GEWOBA im

Einvernehmen mit der Senatsbaudirektorin der Stadt ein ausgewiesenes
Planungsbüro beauftragt. Die Wettbewerbs- oder Qualifizierungsverfahren sind mit

der Architektenkammer abzustimmen.

Neben den Teilnehmern sind die Leistungsbeschreibungen und der Leistungsumfang
sowie die Zusammensetzung des Preisgerichts im Vorfeld mit der Stadt
abzustimmen. Für alle Verfahren sind die Empfehlungen aus dem
Gestaltungshandbuch (Anlage S15.1) und die Regelung in nachstehendem $ 15.2 zu

Grunde zu legen.

Für die unter vorstehenden SS 13.2,13.3 und 13.4 benannten Verfahren soll neben

Vertretern der Verwaltung und des Beirats Neustadt auch die Büros DeZwarteHond
und Urbane Gestalt als Urheber des städtebaulichen Entwurfes im Preisgericht /
Begleitgremium vertreten sein. Darüber hinaus sind mindestens zwei externe Juroren
(Architekten, Landschaftsarchitekten) einzubeziehen. Die PGW und die GEWOBA als
Auftraggeber stellen ebenfalls mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder der Jury.

s14
Grünordn ungsplan / Grünflächen / Ablösebeträge

14.1 Diesem Vertrag ist als Anlage S14.1 der Grünordnungsplan (GOP) beigefügt. Der

Grünordnungsplan ist grundsätzlich informatorisch, hinsichtlich folgender Punkte
jedoch verbindlich:

a) Kapitel 6.7.1, Grünordnerische Festlegungen zu privaten Grünflächen
(Bepflanzung privater Stellplätze; Pflanzqualitäten von Hecken; Pflanzung von

Bäumen auf privaten Grundstücken; Dachbegrünung) i.V.m. den Pflanzlisten
in Anhang 9.2,

b) Kapitel 6.7.2, Grünordnerische Festlegungen zu öffentlichen Grünflächen
(Westpark, Deichpark, Grüne Anger, Grüne Keile, Kinderspielflächen) i.V.m.

den Pflanzlisten in Anhang 9.2 (siehe auch nachstehend $ 18) und

c) Kapitel 6.5, Grüne Straßen i.V.m. Anhang 9.2 (siehe auch nachstehend S 18)

14.2 Widerspricht der Grünordnungsplan dem Bebauungsplan, geht der Bebauungsplan
vor. Sind dadurch vorgesehene Kompensationsmaßnahmen nicht durchführbar, sind

sie an anderer Stelle im gleichen Verhältnis herzustellen.

14.3



14.4 PGW ist für die Umsetzung der genehmigten Grünflächenplanung verantwortlich und
beauftragt ein Landschaftsplanungsbüro mit der ökologischen Baubegleitung. Dieses

übenryacht für öffentliche und ihre privaten Flächen die ordnungsgemäße Ausführung
der grünordnerischen Maßnahmen nach S 14.1 , auch im Hinblick auf die Optimierung
ihrer naturschutzrechtlichen Kompensationsfunktion, sowie die dem Bodenschutz
dienenden Maßnahmen und dokumentiert eventuelle Anderungen der Ausführung.
Wesentliche Planänderungen sind vor der Ausführung zur Freigabe gem. 14.3
vorzulegen. Die ordnungsgemäße Ausführung der Planung auf den gesamten
Grünflächen wird gegenüber den Referaten 30und 31 durch das beauftragte
Landschaftsplanungsbüro dokumentiert, mit Fotos belegt und schriftlich bestätigt.

14.5 lm fünfjährigen Rhythmus erfolgt eine Begehung der privaten Grünflächen durch
einen geeigneten Landschaftsplaner, der die Aufrechterhaltung der Festsetzungen
des Bebauungsplans und des Grünordnungsplans durch die umgesetzten
Maßnahmen der Grünflächenplanung überprüft und gegenüber dem Referat3l
schriftlich bestätigt und karthografisch dokumentiert. Dieser Landschaftsplaner ist in
Abstimmung mit dem Referat3l von der PGW und nach ihrer Bildung von den
Wohnungseigentümergemeinschaften bzw. deren Verwaltung auszuwählen und auf
ihre Kosten zu beauftragen.

14.6

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses für
die Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen die Pflegestufe 2 und 3 gelten.
Rechtsgrundlage hierfür ist $ 1l Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB (Folgekostenvertrag),
nach dem Gegenstand eines städtebaulichen Vertrages insbesondere die
Übernahme von Kosten oder sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für
städtebauliche Maßnahmen entstehen oder entstanden sind und die Voraussetzung
oder Folge des geplanten Vorhabens sind, sein können; dazu gehört auch die
Bereitstellung von Grundstücken. Die Stadt sichert zu, dass diese Pflegestufen, die
im Jahre 2005 vom Betriebsausschuss des UBB beschlossen worden und seitdem
auf der Homepage des UBB stehen, nicht herabgesetzt werden und bei Neuregelung
der Pflegestufen eine gleichwertige Einstufung erfolgen wird. Die Übernahme der
Pflege durch die Stadt soll im ersten Jahr nach Abnahme der in sich
abgeschlossenen Teile der Flächen erfolgen.

14.7 Das Flurstück 10 an der Habenhauser Landstraße steht im Eigentum der Stadt und
ist derzeit an private Dritte verpachtet. Es ist bereits im Bebauungsplan 1708 als
Grünfläche ausgewiesen. Eine Verpflichtung der PGW zur Herstellung dieses
Flurstücks als Grünfläche gemäß dem Grünordnungsplan besteht nur, wenn die Stadt



den Pachtvertrag kündigt und der PGW die Möglichkeit zur Herstellung der
Grünfläche spätestens im Zuge der Erledigung der letzten Grünarbeiten nach
Herstellung der übrigen Grünflächen durch Überlassung des Flurstücks in ober- und

unterirdisch geräumtem und altlastenfreiem Zustand einräumt. Das Flurstück 11an

der Habenhãuser Landstraße steht im Eigentum privater Dritter. Es ist ebenfalls als

Grünfläche ausgewiesen. Eine Verpflichtung der PGW zur Herstellung als Grünfläche
gemäß Grünordnungsplan besteht nicht.

14.8 Das in vorstehendem S 14.1 i.V.m. S 14.2 beschriebene Vorgehen gilt für die
GEWOBA hinsichtlich der in ihrer Verantwortung stehenden privaten Grünflächen
entsprechend. Die vorstehenden $ 14.4 und 14.5 gelten ebenfalls entsprechend. Die

GEWOBA wird für ihre Grünflächen eigenständig unabhängig von der PGW ein Büro

für Landschaftsplanung und ökologische Baubegleitung beauftragen.

14.9 PGW und GEWOBA verpflichten sich gegenüber der Stadt, die vorstehend in S 14.1

bis $ 14.5 beschriebene Vorgehensweise, insbesondere die in $ 14.1 Buchst. a)

vorgesehenen Kompensationsmaßnahmenauf privaten Grünflächen und als
Verpflichtung in Verträge mit Eruverbern und deren Rechtsnachfolgern
(Weitergabeverpflichtung) aufzunehmen. PGW verpflichtet sich darüber hinaus, die

vorstehend beschriebene Vorgehensweise zu r dauerhaften Sicherstel lu n g der
Maßnahmen auf den privaten Grünflächen über die Teilungserklärungen bzw.
M iteigentümerordnungen der jeweiligen Wohnungseigentümergemeinschaften
abzusichern.

14.10 Jeweils nach Fertigstellung der Ausführung der Teilflächen vor Ort ist die Stadt nach

Bestätigung gemäß vorstehendem $ 14.4 am Ende durch das Büro für
Landschaftsplanung verpflichtet, die öffentlichen Anlagen abzunehmen und in die

Unterhaltung zu übernehmen.

14.11 lm Rahmen der ökologischen und technischen Ausführungsplanung ist das für das
WildlifeRisk Management zuständige Personal des Flughafenbetreibers des
Flughafens Bremen einzubeziehen.

sr5
Gestaltungshandbuch; Gestaltung der baulichen

Anlagen und der Freianlagen

15.1

15.2

Grundlage für die Gestaltung ist das Gestaltungshandbuch, das als Anlage
SlS.ldiesem Städtebaulichen Vertrag beigefügt ist.

Verbindlich sind die dreifolgenden, aus dem Gestaltungshandbuch abgeleiteten
Vorgaben (beiWidersprüchen geht der Bebauungsplan vor):

15.2.1 Bei Häusergruppen mit mehr als vier Reihenhäusern ist je fünf Gebäude ein Gebäude
als baulicher Akzent auszubilden. Dies kann auf unterschiedliche Art erfolgen:
Staffelgeschosse, die an die Frontfassade gesetzt werden und eine Terrasse zum
Gartenbereich bilden, können hier ebenso eingesetzt werden wie Wechsel in der
Dachform oder verspringende Dachlinien. Hochpunkte und Akzentuierungen sind
vorwiegend an Ecken und Kreuzungspunkten auszubilden (vgl. Gestaltungshandbuch
Seite 32, unter 3.2 mit Hinweisen auf Abbildungen). Die Akzentbildung ist unabhängig
von bauaufsichtlichen Verfahren der Stadt(Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Ref.

64)anzuzeigen..

15.2.2 Die Ableitung des auf den privaten Grundstücken anfallenden Niederschlagswassers
findet im Bereich der Vorgartenzone statt. Sie soll sichtbar sein und in die Gestaltung



des privaten Außenraums integriert werden (vgl. Gestaltungshandbuch Seite 45, unter
34)

15.2.3 Die nicht überbaubaren Flächen, insbesondere die Vorgarten, sind grün und
unversiegelt anzulegen; eine Versiegelung ist in den Vorgärten nur für notwendige
Wege und notwendige Abstellflächen zulässig. Außerhalb der Vorgärten ist eine
Versiegelung im Rahmen der planungsrechtlichen Festsetzungen (GRZ) zulässig. Die
Gärten sollen auch der Erzeugung von Obst und Gemüse sowie von Blumen für den
privaten Bedarf dienen (vgl. Seite 46 des Gestaltungshandbuchs). Auf die
Festsetzungen Nr.31.1 bis 31.4 des Bebauungsplans2432 wird hingewiesen.

15.3 Bei einem Verstoß gegen die in vorstehendem S 15.2.1, $ 15.2.2und $ 15.2.3
genannten Vorgaben kann die Stadt auf Grundlage der vorliegenden Regelung
unentgeltlich und entschädigungslos verlangen, dass Bauarbeiten eingestellt und
vorgenommene Arbeiten unentgeltlich und entschädigungslos ruckgängig gemacht
werden und der vertragsgemäße Zustand hergestellt wird. Das Verlangen ist bei

laufenden Bauarbeiten innerhalb von einem Monat, im Übrigen innerhalb von drei
Monaten nach Kenntnis der Stadt vom Verstoß gegen die Vorgaben zu stellen. Nach
Ablauf dieser Fristen ist das Verlangen ausgeschlossen. Das Verlangen ist ferner
ausgeschlossen, wenn die Stadt nicht binnen drei Wochen nach Eingang der Anzeige
(S 15.2.1 a. E.) Bedenken gegen die Akzentbildung erhoben hat. Sonstige Anspruche
sowie bauordnungsrechtliche Befugnisse bleiben unberührt.

15.4 Die PGW verpflichtet sich gegenüber der Stadt, die verbindlichen Vorgaben des
Gestaltungshandbuchs und das Recht der Stadt, Baueinstellung und Rückbau zu
verlangen, sowie die Vertragsstrafenregelung ($ 21.4)als Verpflichtung in Verträge
m it Erwerbern u nd deren Rechtsnachfolgern (Weiterg abeverpfl ichtu ng) aufzuneh men.
PGW verpflichtet sich darüþer hinaus, die vorstehend beschriebene Vorgehensweise
zur dauerhaften Sicherstellung der Maßnahmen auf den privaten Grllnflächen über
die Teilungserklärungen bzw. Miteigentümerordnungen der jeweiligen
Wohnungseigentümergemeinschaften abzusichern.

sr6
Energie

16.1 Die Elektrizitätsversorgung des Gebiets der Gartenstadt Werdersee erfolgt über die
auf dem Eingangsboulevard zu errichtende Versorgungsanlage sowie durch
dezentrale Blockheizkraftwerke. Die Blockheizkraftwerke übernehmen auch die
Versorgung mit Nahwärme.

Zur dezentralen Nahwärmeversorgung des Gebietes beabsichtigen PGW und
GEWOBA, dass die PGW oder ein Dritter im Straßenbaukörper ein Leitungsnetz
installiert. Die Parteien gehen davon aus, dass dies rechtlich möglich ist. Die
rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hierfür sind noch zu klären

16.2 Die Blockheizkraftwerke im Geschosswohnungsbau sind in die Baukörper zu
integrieren.

16.3 Die Gebäude sind in einem energetischen Standard zu errichten, der mindestens den
Vorgaben des KfW-Effizienzhauses 55 (bezogen auf die 1. Fassung ENEV 2014)
entspricht. Die Einhaltung der Verpflichtung kann durch Vorlage der abschließenden
Förderzusage der KfW aus dem Programm ,,Energieeffizient Bauen" für das
Bauvorhaben oder durch die Vorlage des EnEV-Nachweises nach Prüfung durch
einen Sachverständigen mit den entsprechenden Angaben für die Gebäude erfolgen.



Diese Nachweise sind unaufgefordert vor Baubeginn der Stadt (Senator für Umwelt,
Bau und Verkehr, Referat 21 (Energie, Klimaschutz)) vorzulegen.

sr7
Ausgleichsmaßnahmen

17.1 Die Ausgleichsmaßnahmen, die nach dem BauGB und nach sonstigen Vorschriften
erforderlich sind, werden zum Teil innerhalb des Gartenstadtgebietes, zum Teil im
Ausgleichsgebiet (Anlage 52) durchgeführt. Die Maßnahmen, die nach der textlichen
Festsetzung Nr. 31 des Bebauungsplans im Gartenstadtgebiet durchzuführen sind,
dienen z.T. zugleich dem Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft oder seiner
Minimierung.

17.2 Das Ausgleichsgebiet liegt zwischen der Kattenturmer Heerstraße und dem
Flughafen, nördlich der Ochtum. Es umfasst insgesamt ca. 11,8 ha und befindet sich
im Eigentum der Freien Hansestadt Bremen. Die landwirtschaftliche Nutzung darf hier
dauerhaft nur noch extensiv betrieben werden. Die Flächen für den externen
Ausgleich können um zwei Wertstufen verbessert werden. Gemäß der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung sind 219.680,5 Wertpunkte auszugleichen. Die Maßnahmen
im Ausgleichsgebiet führt die Stadt in ihrer Verantwortung durch bzw. lässt sie durch
die Hanseatische Naturentwicklung GmbH (Haneg) ausführen.

17.3

17.4 lm Rahmen der ökologischen und technischen Ausführungsplanung ist das für das
WildlifeRisk Management zuständige Personal des Flughafenbetreibers des
Flughafens Bremen einzubeziehen.

sr8
Vorgaben für die Erschließungsverträge

18.1 Die PGW wird mit dem Amt für Straßen und Verkehr (,,ASV") der Stadt zur
Abstimmung der Anforderungen an die Erschließungsanlagen einen oder mehrere
gesonderte Erschließungsverträge abschließen (vgl. vorstehende Präambel, Vl).

Der Abschluss der Erschließungsverträge setzt eine komplette Projektierung der
darin geregelten Erschließungsanlagen (Straßen, einschließlich Kanäle und
Entwässeru ngsan lagen u nd Versickerungssystemen sowie der öffentlichen
Grünanlagen (mit den erforderlichen Nachweisen und erforderlichen
Genehmigungen, etwa zur Einleitung in Fleete oder zur Versickerung))voraus.

18.2 Die Erschließungsverträge müssen insbesondere folgende Eckpunkte enthalten



a) Die Erschließung gilt als gesichert im Sinne des $ 30 BauGB, wenn für den jeweiligen

Teilabschnitt die Vereinbarung mit dem ASV abgeschlossen wurde und die

entsprechende Sicherheit für diesen Teilabschnitt hinterlegt wurde(Bürgschaft).

b) Die Qualitätsstandards des ASV sind einzuhalten. Sofern die städtische Deputation
für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und Landwirtschaft Anderungen
zu den Standards beschließt, wird das ASV die Standards nach diesen Maßgaben
festlegen. Die Stadt wird die PGW und die GEWOBA nach den jeweiligen

Deputationssitzungen über den Stand hinsichtlich der Standardänderungen
informieren. Das ASV hat ein Recht zur Kontrolle der Bauarbeiten.

c) Anschlüsse an die vorhandenen Erschließungsanlagen, insbesondere zur
Habenhauser Landstraße, sind mit dem ASV abzustimmen und entsprechend
auszuführen. Die PGW wird alle für die Erschließung erforderlichen Maßnahmen mit
den jeweiligen Versorgungsträgern abstimmen und entsprechende Vereinbarungen
schließen. Die Erschließungsanlagen werden zeitlich entsprechend den
Erfordernissen der Bebauung hergestellt und sind spätestens zur Fertigstellung der
anzuschließenden Bauten benutzbar.

d) Die kostenlose Übertragung der Flächen mit den Erschließungsanlagen, die

Abnahme der Erschließungsanlagen und die bei ordnungsgemäßer Herstellung damit
verbundene Übernahme in die lnstandhaltungspflicht erfolgt in abgeschlossenen
Abschnitten durch die Stadt unverzüglich nach Fertigstellung der
Erschließungsanlagen und entsprechender ausdrucklicher Aufforderung durch die
PGW. Näheres regeln die Erschließungsverträge und der Übertragungsvertrag bzw.

die übertragungsverträge, die die Übertragungspflichten konkretisieren. Die Parteien
gehen davon aus, dass die vorgenannten Erschließungsverträge nicht
beurkundungspflichtig sind. Sollte es sich dennoch um ein einheitliches
beurkundungspflichtiges Rechtsgeschäft handeln, erfolgt die notarielle Beurkundung
auf Kosten der PGW.

18.3 Die Erschließungsverträge müssen hinsichtlich der Straßen und des
Eingangsboulevards aus dem Grünordnungsplan, Themenkarte Bäume, Hecken
(Abbildung 4, derzeit Seite 32), folgende Elemente als verbindlich übernehmen.

a) Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenraum der Erschließungsstraßen und

b) Baumpflanzungen auf den öffentlichen Flächen des Eingangsboulevards.

18.4 Die Erschließungsverträge müssen weiter hinsichtlich der öffentlichen Grünflächen
einschließlich Kinderspielflächen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Mulden zur
Niederschlagswasserableitung, -rückhaltung und -versickerung, insbesondere der
Grünen Anger (Grünflächen A und B nach Bebauungsplan) folgende Elemente als
verbindlich übernehmen :

a) Herstellung der öffentlichen Grünflächen einschließlich der Kinderspielflächen
als Teil der Erschließungsmaßnahmen,

b) Baumpflanzung auf den öffentlichen Grünflächen und Kinderspielflächen (6.4

und 6.6 des Grünordnungsplans i.V.m. Abb. 4),

Angestrebte Biotopqualitäten (Festsetzung Nr. 31.6 des Bebauungsplans; Nr

6. 7.2 des Grünordnungsplans i.V. m. Eingriffs-Ausgleichs-Berechnung),
c)



Ausschreibung und Beauftragung der Leistungsphasen 3, 4 und 5
entsprechend der Regelung in vorstehendem $ 14.3.Die Planung ist durch die
Stadt, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, Ref. 30 und 31, und den
Umweltbetrieb Bremen (UBB) freizugeben;

e) Regelungen zu Niederschlagswasserabfluss bzw. -retention in Abstimmung
mit der Stadt, SUBV, Ref. 33 sowie Hansewasser und

Abnahme der ordnungsgemäß hergestellten Anlagen durch die Stadt: siehe
vorstehenden $ 14.10.

18.5 Widerspricht der Grünordnungsplan dem Bebauungsplan, geht der Bebauungsplan
vor. Sind dadurch vorgesehene Kompensationsmaßnahmen nicht durchführbar, sind
sie an anderer Stelle im gleichen Verhältnis herzustellen.

18.6 Die Stadt gestattet der PGW und deren Erfüllungsgehilfen auf den städtischen
Grundstücken, die nicht im Zuge der Umlegung zunächst auf die PGW übertragen
werden, die zur vertraglich vereinbarten und zur Ausführung genehmigten Herstellung
der Erschließungsanlagen erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen und die
Grundstücke zu diesem Zweck zu betreten und kostenfrei zu benutzen. Der Beginn
der Maßnahmen ist vorher dem ASV, UBB sowie hansewasser anzuzeigen.

Die Planung, Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten haben nach den
vorstehend vorvereinbarten Regelungen, insbesondere dem S 18.2 Buchstabe b),zu
erfolgen.

s1e
Altlasten

19.1 Auf Teilen der Flurstü cke 12, I 3 und l4befindet sich eine zwischen Anfang der
1960er Jahre und 1974 entstandene Altablagerung (ehemalige Tongrube) mit
belastetem Material (,,Altablagerung"). Das Flurstück 14 steht der PGW zur
Verfügung, die Flurstücke 12 und 13 stehen im Eigentum der Stadt. Die
Altablagerung ist auf dem Lageplan, der diesem Städtebaulichen Vertrag als Anlage
S19.1 -l beigefügt ist, informatorisch gekennzeichnet.

Die Sanierung erfolgt durch die PGW bzw. die Stadt gemäß der Vorgehensweise, die
als ,,Variante 5 - Sicherung der Fläche durch Abholzung/Abdeckung/
Wiederanpflanzung" in der Anlage S19.1-2(lngenieurbüro für Altlasten und
Bodenschutz (lfab), Variantenvergleich Altablagerung 4218.0002 B-Plan 2452 in
Bremen-Huckelriede für den westlichen Teilbereich des Flurstücks 14 vom 23.4.2016)
in Verbindung mit einer der beiden fakultativen Vorgehensweisen für die Umlagerung
innerhalb der Altablagerung, die im Schreiben des lngenieurbüros für Altlasten und
Bodenschutz (lfab) vom 19.11.2016 (Anlage S19.13) dargestellt sind. Die Anlagen
S19.1-2 und S19.1-3 werden zusammenfassend als,,Sanierungskonzept"
bezeichnet.

19.2 Die PGW wird im Zuge der Erschließungsarbeiten die belasteten Materialien
innerhalb der südlichen Teilfläche der Altablagerung (Flurstücke 12 und 13) auf die
nördliche Teilfläche der Altablagerung (Flurstück 14)durch vollständigen Aushub
unter gutachterlicher Begleitung umlagern (nachfolgend nach Umlagerung auf das

d)

Ð



Für die geplante Sanierung einschließlich der Umlagerung wird die PGW in

Abstimmung mit der Stadt - Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (Referat
Bodenschutz) und Gesundheitsamt - eine detaillierte Sanierungsplanung durch
einen Fachgutachter erstellen lassen. Die Arbeiten werden zeitlich mit den
Sicherungsmaßnahmen auf dem Flurstück 14 abgestimmt. Der Stadt wird eine
Abschlussdokumentation vorgelegt.

Falls die Stadt sich dazu entschließen sollte, das Material nicht innerhalb der
Altablagerung umlagern zu lassen, sondern selbst innerhalb der Altablagerung
umzulagern oder getrennt zu entsorgen (2.8. Deponie), so trägt die Kosten hierfür die
Stadt. Material, das eine Belastung von > 22 aufweist, ist auf Kosten der Stadt auf
eine Deponie zu verbringen, ein Entsorgungsnachweis ist zur Kostenerstattung durch
PGW vorzulegen.

19.3 Die Ablagerung ist zur dauerhaften Vorsorge gegen Schäden entsprechend dem als
Anlagen S19.1-2 und S19.1-3 beigefügten Sanierungskonzept und der noch zu
erstellenden detaillierteren Sanierungsplanung durch Herstellung und dauerhaften
Erhalt einer Deckschicht (mindestens einen Meter mächtig), unterlagert von einem
Geotextil, zu sichern. Dies erfolgt durch die PGW. Die PGW trägt für diese
Maßnahmen die Kosten, welche auch die Erstellung der detaillierteren
Sanierungsplanung, die Begleitung der Sanierungsdurchführung und die
Dokumentation umfassen. Diese Kosten und die in $ 19.2 envähnten Kosten
unterfallen nicht den Regelungen der vereinbarten Umlegung. Die Gutachten zu den
Altlastenflächen einschließlich des Sanierungskonzeptes hingegen sind Teil des
Bebauungsplanverfahrens, die Kosten hierfur werden entsprechend anteilig erstattet
(S 1 des vorliegenden Vertrages).Nachforderungen der Stadt gegen die PGW und die
Gewoba sind ausgeschlossen, wenn die im Sanierungskonzept formulierten
Vorgaben erfüllt sind.

19.4 Die Herrichtung des Flurstücks 14 als Grünfläche erfolgt im Zuge und entsprechend
dem Sanierungskonzept und den Regelungen zur Herstellung der Grünfläche A
(Parkanlage) durch die PGW. Es dürfen jedoch nur flachwurzelnde Pflanzen sowie
Sträucher und windwurf-unempfindliche Bäume der in dem Sanierungskonzept und
der Sanieru ngsplan ung aufgeführten Arten gepflanzt werden.

Die durch Referat 30 (Grünordnung) von SUBV formulierten Bedingungen zur
Übernahme der privaten Grünfläche als öffentliche Grunfläche sind:
. keine zukünftige Gefährdung ausgehend von der Altlastenfläche,
. Abdeckung gem. den Vorgaben der Sanierungsplanung und Bestätigung durch

das Referat für Bodenschutz, SUBV, und
. die Ablösung der Unterhaltspflicht ist erfolgt (siehe nachstehend S 19.5).

19.5 Die Stadt wird nach Herstellung der Grünanlagen Eigentümerin und Besitzerin der
Fläche. Sie unterhält sie und gewährleistet die Sicherung der Ablagerung durch den
dauerhaften Erhalt der Deckschicht. Dazu kontrolliert sie neben der üblichen
Unterhaltung der Grünfläche regelmäßig, d.h. mindestens einmaljährlich im Frühjahr,
die Beschaffenheit der Abdeckung und veranlasst die umgehende Behebung von
Schäden in der Deckschicht oder dem Geotextil wie z.B. von Löchern, zu geringer
Mächtigkeit oder sichtbarem Geotextil. 



19.6 Sollte das in Anlage S19.1-2 und S19.1-3 enthaltene Sanierungskonzept aus
rechtlichen Gründen nicht durchführbar sein, verbleibt die Kostentragung bei den
Eigentümern zum Zeitpunkt vor der Vereinbarten Umlegung, um zu gewährleisten,
dass jeder für die Kosten seiner Altlastenbeseitigung oder Sicherung selbst
verantwortlich ist.

s20
Vorsorgender Bodenschutz

20.1 Auf der Gesamtfläche sind umfangreiche Bodenumlagerungen und -aufbringungen
geplant. Hierbei ist der Schutz des Mutterbodens nach $ 202 BaUGB zu
berücksichtigen. Weiterhin sind die Vorsorgeanforderungen des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) zu beachten.

20.2 Um die Einhaltung dieser gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen, wird die PGW
ein Bodenmanagementkonzept erstellen lassen, in dem mindestens folgende Punkte
fachlich zu beschreiben und eine weitere Vorgehensweise zu entwickeln sind:

. Getrennter Ausbau von Mutter- und Unterboden

. Umgang mit Mutterboden

. Bodenzwischenlagerung. Massenbilanz für die verschiedenen Böden

. Vorgehensweise beim Auf- und Einbringen von Bodenmaterial insbesondere im
Hinblick auf die Regelungen des $ 12 der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung. Vermeidung von Bodenverdichtung im Rahmen des Bauvorhabens

. Schadstoffgehalte und Wiedervenruendungsmöglichkeiten der Böden

. Detailliertes Auflisten zum Verbleib der verschiedenen Böden.

Nach Abstimmung des Konzeptes mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr,
Referat Bodenschutz und Referat Abfall, werden die Arbeiten analog zu dem
Konzept durchgeführt und dokumentiert. Die Dokumentation wird den eben
genannten Stellen nach Abschluss derArbeiten übergeben.

s2r
Vertragsstrafen

21.1 Die PGW verpflichtet sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe für einen Verstoß gegen
die in S 16.3 getroffene Regelung zur Energieoptimierung. 

21.2 Die vorstehende Regelung gilt für die GEWOBA und für Geschosswohnungsbau
entsprechend mit der Maßgabe, dass bei Geschosswohnungsbau die Vertragsstrafe
je Wohnung

21.3 Vertragsstrafen hinsichtlich sozialen Wohnraums



21.4 Die PGW verpflichtet sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe für den Fall eines
Verstoßes gegen die in $ 15.2.1geregelte Vorgabe zur Akzentbildung bei
fertiggestellter Bebauung, und zwar bei einer Unterlassung der in S 15.2.1 geregelten
Akzentbildung und bei einer mehrfachen Akzentbildung. Die Vertragsstrafe ist
ausgeschlossen, wenn die Stadt nicht binnen drei Wochen nach Eingang der Anzeige
(S 15.2.1 a.E.) Bedenken gegen die Akzentbildung erhoben hat. 

21.5 Der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe entsteht mit Nichterfüllung der
jeweiligen Verpflichtung. Er wird drei Monate nach Zugang der schriftlichen
Anforderung durch die Stadt fällig. Bei verspäteter Zahlung ist der Betrag ab Fälligkeit
mit acht vom Hunderl über dem Basiszinssatz (S 247 BGB) zu verzinsen. Hat die
GEWOBA die Nichterfüllung nicht zu vertreten, kann die Stadt den Anspruch nach
ihrem billigen Ermessen reduzieren. Erfüllungs-, Gewährleistungs- und
Sch adensersatzansprüche blei ben u n berti h rt.

s22
I nkrafttreten des Vertrages

22.1 Dieser Vertrag tritt mit Bekanntmachung des Beschlusses über den Bebauungsplan
2452 als Satzung in Kraft. Wird zuvor eine Baugenehmigung auf der Grundlage des
g 33 BauGB erteilt (Planreife), tritt der Vertrag mit Zugang der Baugenehmigung in

Kraft. Der Begünstigte der Baugenehmigung wird die anderen Parteien unverzüglich
über den Zugang der Baugenehmigung informieren. Sollte eine Baugenehmigung
nach g 33 BauGB bis zum 31.12.2022 nicht erteilt worden oder der Beschluss über
den Bebauungsplan 2452 als Satzung bis zum 31 122022 nicht bekannt gemacht
worden sein, so tritt dieser Vertrag mit Ausnahme der Regelung in $ 22.3 endgültig
außer Kraft. Die Parteien gehen davon aus, dass dann auch keine Planreife mehr
besteht.

22.2

22.3 Die Regelung in vorstehendem $ 1 zur Kostentragung für Dienstleistungen und
Gutachten im Bauleitplanverfahren tritt mit Planreife in Kraft.



s23
I nfo rm ationsfre i heits rec ht

Nach g 11 Abs. 4a Satz 3 BremlFG hat die Behörde, die einen Vertrag mit einem Dritten
schließt, vor Abschluss des Vertrages auf die Veröffentlichungspflichten nach $ 11 Abs. 4
Satz 1 BremlFG hinzuweisen. Dies gilt insbesondere für Verträge ab einem
Gegenstandswert von 50.000,00 EUR. Die Veröffentlichungspflicht nach $ 11 Abs. 4 Satz 1

i.V.m. $ 11 Abs. 4aSatz 1 BremlFG sieht vor, dass Behörden, die einen Vertrag ab
50.000,00 EUR abschließen, diesen ohne Angaben von personenbezogenen Daten und
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in elektronischer Form unvezüglich allgemein
zugànglich zu machen und unverzüglich an das elektronische lnformationsregister zu
melden haben. Es ist zweifelhaft, ob der vorliegende Städtebauliche Vertrag hierunter fällt.
Rein vorsorglich erfolgte vor Vertragsschluss ein entsprechender Hinweis, der hiermit auch
noch wiederholt wird.

s24
Anlagen

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieses Städtebaulichen Vertrages

S2 Ausgleichsgebiet

Zeitlicher Ablauf (Lageplan mit Zeitangaben, die Angaben zur
Zahl der Wohneinheiten in dieser Anlage sind informatorisch)

S 6.1 Räumliche Verortung des Sozialen Wohnungsbaus

Verfahrensablauf für eine Ausschreibung an
Baugemeinschaften

57.2-2 Kriterien für die Auswahl der Baugemeinschaft

Kriterien ftrr die Auswahl der Mietgemeinschaft

SB Lageplan Kindertagesstätte

S12.1 LageplanmitinfrastrukturellenGemeinschaftsanlagen

Plan zu Wettbewerben, Qualifizierungen und zum
Gestaltungshandbuch

S4

s7.2-1

s7.4
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Anlage S'7.2.-2 zurn Städtebaulichen Vertrag

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Koordinierungsstelle für Baugemeinschaften I Gemeinschaftliches Wohnen

* Die unter "C" aufgeführten Besonderheiten sind Beispiele. Das bedeutet:

Die inhaltliche Ausführung nur eines aber auch mehrerer eigener oder eine

hier beispielhaft genannten Aspekte / Schwerpunkte sind zulässig

Die inhaltliche Ausführung eines einzelnen Schwerpunkts kann bis zu 25 Pu

Ausführung mehrerer Themen findet eine Punkteteilung statt.

50A FORMALE KRITERIEN .50%

204.1

Finanzierung

- Baugemeinschaft: tragfähiges Finanzierungskonzept

- Mietgemeinschaft: Finanzierungszusage eines lnvestors

15

4.2

Rechtliche Organisation
Das G emeinschaftsprojekt sichernde Rechtsformen wie z. B. :

- Genossenschaft

* GmbH + Mietshaussyndikat

- Kommanditgesellschaft

- o.ä.

154.3

Gruppe

- ca.70 % Vollständigkeit der Gruppe

25B G EMEI NSCHAFTSKONZEPT - 25 %

- lst die Gruppe belastbar, um ein Gemeinschaftsprojekt zu realisieren?

- Sind Grundkenntnisse bezügl. planen, bauen, finanzieren vorhanden?

- Baugemeinschaft: gibt es Kontakt zu Architekt oder Baubetreuer?

- Gibt es Rollenverteilungen? (2.8. Finanzen, Recht, Sprecherln etc.)

- Wie stellt sich die soziale Zusammensetzung der Gruppe dar?

25c BESONDERHEITEN'f -25%
- Architektur

- Nutzungen

- Freiräume / Begegnungsflächen

- Soziale Aspekte

- Weitere Besonderheiten

1Gesamt



Anlage 57.2.-2 zum Städtebaulichen Vertrag

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Koordinierungsstelle für Baugemeinschaften I Gemeinschaftliches Wohnen

Erläuterungen der Vergabekriterien

A_ Formale Kriterien

A1_Finanzierung

Ein tragfähiges Finanzierungskonzept, Eigenkapital (Baugemeinschaft) und / oder die Zusage eines

lnvestors (Mietgemeinschaft) sind zu erfüllende Grundvoraussetzungen. Folglich wird auf eine

schlüssige und überzeugende Darstellung einer Finanzierung Wert gelegt. Eine Nachweispflicht ist

zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht erforderlich, muss aber in den ersten 9 Monaten nach Vergabe

des Grundstücks erfolgen. Andernfalls kann die Koordinierungsstelle für Baugemeinschaften (SUBV)

in Absprache mit dem Eigentümer/ der Eigentümerin das Grundstück an eine andere Baugemein-

schaft bzw. Mietgemeinschaft in Kooperation mit einem Finanzierungsträger vergeben.

A2_Rechtsform

Favorisiert wird eine langfristige Sicherung der Gemeinschaftsprojekte über die Rechtsformen Ge-

nossenschaft, GmbH (GmbH & Co. KG oder Mietshaussyndikatsbeteiligung) oder andere. Diese

Rechtsformen stellen gegenüber anderen wie Wohneigentümergemeinschaft (WEG) , der Gesell-

schaft bürgerlichen Rechts (GBR) o.ä. sicher, dass der Charakter des gemeinschaftlichen Wohnens

auch mit einem Ausscheiden einzelner oder mehrerer Personen nachhaltig Bestand hat.

A3_Gruppe

Eine Vollständigkeit der Gruppe zu ca.7O% ist erforderlich, da andernfalls die Beurteilungsgrundlage

für 4L, A2 und B nicht gegeben ist.

B_Gemeinschaftskonzept

Neben der nachhaltigen Sicherung des Gemeinschaftscharakters mittels Faktoren wie Finanzierung

und Rechtsform, sind weiche Faktoren wie das Gemeinschaftskonzept ein weiterer wichtiger Bau-

stein bei der Vergabeentscheidung. Für die Beurteilung des Gemeinschaftskonzepts und der Gruppe

ist eine persönliche Vorstellung vor einem Auswahlgremium Bestandteil des Vergabeverfahrens.

C_ Besonderheiten

Anders als bei A_ und B_ sind Aussagen zu C_ nicht verpflichtend. Es können einer / mehrere eigene

Schwerpunkte inhaltlich ausgeführt oder aus den unter "C" beispielhaft genannten gewählt werden.

Eine Gruppe, die Konzepte zu den hier beispielhaft aufgeführten Kriterien wie Architektur, Nutzungen,

Freiröume / Begegnungsftochen und soziole Aspekte vorlegt, hilft dem Auswahlgremium bei der

Vergabeentscheidung. Ein ausformuliertes Architekturkonzept oder die Gestaltung von Freir

versinnbildlichen eine gemeinschaftliche Nutzung und helfen bei einer Vergabeentscheidung

Aussagen zu Nutzungen, wie z.B. einer Dienstleistungsnutzung im EG (soweit nach B-Plan zul

oder Quartiersräumen oder auch der Diversität einer Gruppe (Mehrgenerationen, Menschen

Handicap, Migrationshintergrund etc.) tragen zu einer Charakterisierung eines Projektes bei.

Die hier aufgeführten Beurteilungskriterien sind zentrale Bereiche und Themen von Baugem



Anlage 57.2.-2 zum Städtebaulichen Vertrag

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Koordinierungsstelle für Baugemeinschaften I Gemeinschaftliches Wohnen

schaftsgruppen. Darüber hinaus kann es Besonderheiten geben, die ein Projekt auszeichnen wie z.B

energetische Konzepte oder solche zur Barrierefreiheit, die die gesetzlichen Vorgaben übertreffen.



Anlage S7 .2-1 zum Städtebaulichen Vertrag

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Koordinierungsstel le für Gemeinschaftliches Wohnen

Verga beverfa h ren f ü r Bau- u nd M ietgemeinschaftsgru ndstücke

Stufe I - Ausschreibung
Zeitraum

. 4 Monate

Veröffentlichunq

" Newsletter: Koordinierungsstelle Baugemeinschaften

r Pressemeldung / Presseartikel über Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

o Print / Web: Eigentümer/-in

Anforderunsen an die Bewerbunqen

lnnerhalb der gesetzten Frist von ca. 4 Monaten sind die Gruppen (zu ca. 70% vollständig) aufgefordert,

ein Angebot unter Berücksichtigung der folgenden Kriterien vorzulegen.

1. Bezeichnung derWohngruppe, Namen und Anschrift der Mitglieder, Voraussetzung:

ca.70 o/o Vollständigkeit der Gruppe

2. Finanzierungskonzept
3. Organisationsform- / Eigentumsform und Erwerberlnnen: z.B. GBR, GmbH, GmbH + Mietshaussyndikat,

Verein + GmbH, Genossenschaft, Kommanditgesellschaft (bevonugt werden das Gemeinschaftsprojekt

n achh a ltig si ch e rn de Rechtsformen)

4. Nennung von 2 verantwortlichen Ansprechpartnerlnnnen

5. Beschreibung des gemeinschaftlichen Wohnprojektes

6. Besonderheiten des Konzepts, zum Beispiel:

- Architektur: Fassade, Grundriss oder und Freiraumgestaltung

Energetische Aspekte, ökologische Aspekte, Barrierefreiheit (falls Abweichung vom Standard)

- Wohnen: Wohnungstypen (Größe), Wohngemeinschaften, Inklusion / lntegration von Menschen mit Handicap

o.ë1.

- Gemeinschaftsräume, Quartiersräume o.ä.

- gewerbliche Nutzung / Dienstleistungen im Erdgeschoss

Aboabe der Bewe no ie 1 Exemolar

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Eigentümer/in



Anlage 57.2-1 zum Städtebaulichen Vertrag

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr
Koordinierungsstel le für Gemeinschaft liches Wohnen

Verga beverfa h ren f ü r Ba u- u nd M¡etgeme¡ nschaftsgru ndstücke

Auswahlverfahren

Um die Transparenz und Gleichbehandlung der Bietergemeinschaften zu gewährleisten, werden innerhalb

einer Frist von ca. 1-2 Monaten die eingegangenen Bewerbungen vom Senator ftlr Umwelt, Bau und

Verkehr bewertet. Grundlage der Bewertung sind die Angaben zu den Kriterien für die Vergabe eines

Grundstücks an Baugemeinschaften (Anlage 2) sowie eine persönliche Vorstellung des Konzepts und

der Baugemeinschaft vor dem Auswahlgremium.

Sollte es mit der Baugemeinschaft, die den Zuschlag erhalten hat, innerhalb der 6 Monate nach Vergabe

nicht zu einem Vertragsabschluss kommen, so obliegt es dem Eigentümer, das Grundstück entweder

erneut für eine Baugemeinschaft auszuschreiben, anderuveitig zu veräußern oder selbst zu bebauen.

Zeitraum
c ca.2 Monate

Vorprüfunq

r Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV) sowie Eigentümer/in überprüft die eingereichten

Unterlagen auf Vollständigkeit und eine formale Erfüllung der Ausschreibungskriterien.

Auswahlqremium

" Besetzt mit: Koordinierungsstelle für Baugemeinschaften (SUBV), Referat Planung (SUBV),

O rtsamtsleitu n g/Ortsbei rat, Ei g entü mer/i n

. Moderation : Koordinieru n gsstelle für Baugemeinschaften (SU BV)

. Baugemeinschaftsprojekte stellen sich und ihr Konzept vor

r Entscheidung durch Auswahlgremium

r Termin:

Stufe 2 - Konkretisierung
Nach der Entscheidung schließt die 9-monatige Phase der Konkretisierung an, die mit der

Unterzeichnung des Kaufvertrages endet. ln dieser Zeit muss die Gruppe für ihre Planung eine

verbindliche Klärung der baurechtlichen Zulässigkeit bzw. die Baufreigabe sowie einen verbindlichen

Flnanzierungsnachweis vorlegen.

Zeitraum

¡ 9 Monate (Beginn: Absendedatum des Vergabeschreibens)

Anforderunqen

1. Konkretisierung des Architekturkonzeptes / Abstimmung des architektonischen Konzepts im

Einvernehmen mit dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

2. Erstellen einer genehmigungsfähigen Planung / Einreichung eines Bauantrags

3. Vertragsgestaltung mit Eigentümer/in

4. Finanzierung / Finanzierungsnachweis

VorVertragsabschluss ist ein vorläufiger Finanzierungsnachweis einzureichen. Die Lie

Objektes erfolgt zum Zeitpunkt des Eingangs der Kaufpreiszahlung auf das Konto des

Kaufpreisfinanzierung muss vor Vertragsabschluss sichergestellt sein. Die Kaufpreisfäl

Kaufvertrag vereinbart.

*



Anlage 31 .2-1 zum Städtebaulichen Vertrag

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Koordinierungsstelle fur Gemeinschaftliches Wohnen

Vergabeverfa h ren f ü r Ba u- u nd M ietgeme¡ nschaftsgru ndstücke

S. Opt¡ :Anhandgabeverfahren:

Bís zum Vertragsabschluss mit der Baugemeinschaft wird das Grundstück des Kaufpreise

durch Abschluss eines "bedingten Kaufvertrages" anhandgegeben. Das heißt: 1 Monat nach Ver

an die Baugemeinschaft ist diese verpfliclrte Kaufpreises bei den Eigentümern zu hinterl

Mit Vertragsabschluss wird diese Summe verrechnet. Sollte die Baugemeinschaft innerhalb der '1

Monate nach Vergabe ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder die Kaufoption zurückziehen

verbleibt die anhandgegebene Summe beiden Eigentümern. (1 Monat nach Vergabe)

Proiektüberwachunq / Controllinq nach Verqabe

Nach Vergabe an eine oder mehrere Baugemeinschaften werden Verfahrensablauf und Einhaltung des

Zeitplans bis zur Unterzeichnung des Kaufuertrages im Turnus von 6-8 Wochen zwischen

Baugemeinschaft I Mietgemeinschaft, Eigentümer/in und dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

überprüft.

'
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A Formale Kriterien erfüllt
nicht
erfüllt

Die Punkte A.1 bis 4.3 müssen für die Bewerbung erfúllt sein, bzw. die Nachweise vorgelegt werden.

A.1

Gruppe
- es bewerben sich Gruppen, die, bezogen auf die Gesamtzahl der

Wohnu nge n,,ca. 7 OYo belegen werden.

4.2
Wohn berechtigungsbeschei nigung

- abhängig vom Objekt kann die Vorlage eines Wohnberechtigungsscheins
von e¡ner oder / und mehreren Mietparteien erforderlich sein.

A.3

Mieterdaten + Solvenznachweis
- Angaben zu den zum Haushalt zu rechnenden Personen fürdie künftige

Wohnung (Formular GEWOBA) und Einkommensnachweis je Mietpartei

Vergabekriterien an Mietgemeinschaften
Anlage 57.4 zurm Städtebaulichen Vertrag

B Gruppenbezogene Kriterien Punkte max. 100

Zu den Punkten 8.1 bis 8.4 werden Angaben soweit möglich erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass

Themen noch nach erfolgreicher Bewerbung innerhalb der Gruppe zu klären sind'

Beschreibung des Gemeinschaftskonzepts

8.1

Gruppenzusammensetzung
- Wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Wie und wann hat sich die

Gruppe gefunden? Wer soll die Gruppe ggf. noch ergänzen?
30

8.2

ldee vom Miteinander
- Beschreibung der Vorstellung des gemeinschaftlichen Wohnens.

- Wie soll das soziale Miteinander aussehen? Welche AktÌvitäten sind

geplant?

50

8.3

Organisation
- Wie ist die Organisation der Gruppe geplant, z.B. hinsichtlich

Zusam men kü nften, Vertretu ng, Arbeitsteil u ng,...? Wi rd eine rechtl iche

Orga nisationsform (Verei nsgründ u ng) angestrebt?

5

9.4

Besonderheiten/Ergänzu ngen
- Darstellung des Quartiersbezugs. Liegen z.B. der bisherige Wohn- und/

oder Arbeitsort im Quartier?
- Bisheriges lnteresse/ Kenntnisse an oder Engagement in

gemeinschaftl ichen Woh nformen.
- Bisheriges soziales oder ehrenamtliches Engagement.
- Bereitschaft und Anregungen zur lnklusion / lntegration von Mens

mit Handicap

15

Gesamt
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GARTENSTADT WERDERSEE
Standort Kindertagesstätte

SUBV, Ref.64

ANLAGE S 8.1

I Kindertagesstätte
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GARTENSTADT WERDERSEE
Geh- und Leitungsrecht

ANLAGE S 12.1

SUBV, Ref.64
Grün: Entwässerungsrinnen- und leitungen

Magenta: Mulden-Rigolen-Systeme
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GARTENSTADT WERDERSEE
Standorte für Wettbewerbe und
Qu a I ifizi eru n gsve rfa h ren

ANLAGE S 13.1

I Wettbrewerbe

SUBV, Ref.64
Q u a Iifizie ru n gsve rfa h re n
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